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Stellungnahmen, Teil 1

UMFRAGE

MUNDIGKEITSALTER 18:

In der Fachzeitschrift 5/95 stellte Markus Eisenring, Prasi-
dent des Vorstandes des Fachverbandes Kinder und Jugendliche, 10 Thesen
zur Diskussion zum Thema «Miindigkeitsalter 18». Er vermerkte einleitend

dazu, dass heute niemand sichere Prognosen abzugeben vermag, wie sich

die institutionalisierte Kinder- und Jugendhilfe nach Inkrafttreten des neuen
Mindigkeitsalters 18 entwickeln wird. Der Vorstand bat mit der Veroffentli-

chung der Thesen um Stellungnahmen, welche nun in Folge veroffentlicht

werden.

Nachfolgend die ersten drei Beitrage

von

— Martin Hofmann, Farnern BE, SPIB,
Verband sozialtherapeutischer und
sozialpadagogischer  Kleininstitutio-
nen;

— Beno Keller, Erzieher, Friedau, Koppi-
gen;

— Markus Rohrer, lic.iur., Staatsanwalt,
St. Gallen.

Martin Hofmann:

Wie so vieles in der Padagogik, sind die
zehn Thesen des Fachverbandes weder
falsch noch richtig. Wir sind gezwun-
gen, uns mit der Beurteilung «kann
sein» auseinanderzusetzen. Die Paddago-
gik kennt keine 1:1-Vergleichsmoglich-
keiten. Erziehung bleibt in jedem Einzel-
fall ein Versuchshandeln.

Gemass der ersten finf Thesen er6ff-
net das neue Mundigkeitsalter dem jun-
gen Erwachsenen neue Moglichkeiten
der Personlichkeitsentwicklung. Inso-
fern ist Mindigkeit 18 ein padagogi-
sches Mittel zur Forderung der Selb-
standigkeit und Eigenmotivation, zur
friiheren Entwicklung von Durchhalte-
vermogen und Selbstverantwortlichkeit.
Dieses neue Instrument in der Hand des
Erziehers fordert in der Tat ein Umden-
ken, oder mehr noch ein Umfuhlen auf
seiten der Betreuer. Denn mehr als der
Heimerzieher seinem Klienten, durfte
sich der Betreuer im intimen Rahmen
der Pflegefamilie «seinem» Jugendli-
chen gegeniber verantwortlich und
verbunden flhlen. Er hat nicht einen
Klienten auf Zeit betreut, sondern sein
Leben geteilt mit jemandem, den er
jetzt in die Unabhangigkeit entlassen
soll. Eltern kennen die Miihen der Ablo-
sung. Pflegeeltern mit einem sonder-
padagogischen Auftrag finden eben
darin leicht Grinde, um potentielle,
emotionale Uberbetreuung mit Sach-
argumenten zu erklaren. Pflegeeltern

werden sich also kinftig friher noch
auf die Gratwanderung zwischen eige-
nem emotionalem Anspruch und -
schwer abzuschatzender — personlicher
Selbstverantwortlichkeit des Jugendli-
chen begeben mussen.

Die andere Seite dieses Konfliktes
aussert sich in den Beflirchtungen der
zweiten Halfte der Thesen. Fur die mei-
sten direkt Betroffenen dirfte das neue
Mundigkeitsalter Vorteile bringen, die
genutzt werden konnen oder auch
nicht. Fur sie bleibt die Familie als sozia-
les Auffangnetz bestehen. Hier kénnen
die neuerlangten Moglichkeiten auspro-
biert und gelibt werden, ohne dass
Abstirze zwingend zur Kriminalisierung
fihren (These 9). Zudem vermag die
vertraute und verbindende Kind-Eltern-
beziehung der Diskrepanz von gesetz-
licher Selbstverantwortung und wirt-
schaftlicher Abhdngigkeit etwas von
deren Harte und Unflexibilitat zu neh-
men. Anders beim fremdbetreuten
Jugendlichen. Wo nicht eine (fragwdr-
dige) Regelung nach dem Erwachsenen-
Vormundschaftsrecht getroffen  wird,
erlischt der Auftrag der Pflegeeltern.
Manch eine Versorgergemeinde wird
einen Jugendlichen mit dem Seufzer der
finanziellen Erleichterung in die Selbst-
verantwortung entlassen. Eine Selbst-
verantwortung, die zundchst einmal
durch das Gesetz und erst in zweiter
Linie durch die individuellen Fahigkeiten
des Jugendlichen definiert ist.

Wo der Betreuungsauftrag aber ver-
langert wird, stellt die durch die Mun-
digkeit des Jugendlichen eingeschrank-
te Handlungsfahigkeit enorme Anforde-
rungen an Motivation, Zusammenarbeit
und padagogisches Geschick von Pfle-
geeltern und Zahistelle (die jetzt nicht
mehr Versorger ist). Es sei denn, es wer-
den tatsachlich, auf gesetzlicher Grund-
lage basierende neue padagogische An-
gebote gefunden und finanziert (These
10), welche dem Jugendlichen das mog-

CHANCE ODER BEDROHUNG?

liche Mass an Mundigkeit zugestehen
und gleichzeitig den Betreuenden das
notige Mass an Handlungsféhigkeit
nicht vorenthalten.

Zwar entspricht Mindigkeit 18 einer
internationalen Tendenz. Das Beispiel
Deutschland aber zeigt, dass in der
Jugendhilfe Zwischenlésungen bis zum
Alter 25 getroffen werden mussten.
Fremdbetreute Jugendliche mussen in
aller Regel mit Defiziten erwachsen wer-
den. Sie sind moglicherweise langer und
vermehrt auf Leitplanken und Orientie-
rungspunkte angewiesen. Wenn These 5

Miindigkeitsalter 18: Eigenverantwortung kann
nur dort starker gewichtet werden, wo sie im
erforderlichen Mass auch vorhanden ist.

von einem Abbau der Machtpyramide
spricht, so klingt das in unseren berufs-
bedingt fortschrittlichen Ohren ange-
nehm und zeitgemass. Eine abgebaute
Pyramide kann aber auch eine ampu-
tierte Pyramide sein und wird ahnlich
einem eingefallenen Steinhaufen in un-
wegsamem Geldnde ihre Funktion als
Wegmarke verlieren. Neue Formen von
Orientierungshilfen zu finden, durfte
die zentrale Aufgabe aller in der Ju-
gendhilfe engagierten Kréfte werden.
Ob sie sich finden lassen, ohne neue
Machtinstrumente aufzubauen, wird
sich zeigen mussen.



Benno Keller:

Ich habe hier versucht, kurz einige
Gedanken zu den zehn Thesen zu for-
mulieren.

Die in den Thesen 1 bis 5 beschriebe-
nen Anforderungen haben viele po-
sitive Aspekte. Es bringt in der pad-
agogischen Arbeit ein grosseres Ge-

UMFRAGE

Markus Rohrer:

. Zwingend steigen die Anforderun-

gen an die Selbstandigkeit der Ju-
gendlichen. Ob diese jenen in allen
Féllen zu gentigen vermogen, er-
scheint fraglich.

. Die Mundigkeit 18 sollte Selbstver-

antwortung, Eigenmotivation und
Durchhaltewillen fordern. Ob sie dies

tersjahr) gewahrleistet. Fir die zivil-
rechtlich angeordneten Massnah-
men wird im Bedarfsfalle — wie
heute — ebenfalls die o6ffentliche
Hand aufkommen mussen. Es ist
nicht auszuschliessen, dass die Pla-
zierungspraxis durch den fritheren
Wedgfall der elterlichen Unterhalts-
pflichtim Sinne einer restriktiven Hand-
habung beeinflusst werden kénnte.

wicht punkto Eigenverantwortlich- in allen Fallen auch tut, bleibt eben- 8. Eigenverantwortung kann nur dort
keit der Zoglinge. falls offen. starker gewichtet werden, wo sie im
Macht, Druck und Zwang in der Er- . Zustimmung erforderlichen Mass auch vorhanden
ziehung haben auch im geltenden . Grundsatzliche Zustimmung. Die Zu- ist. Es ist allenfalls die Anpassung
Recht selten zum Erfolg gefuhrt. kunftsperspektiven werden enger bzw. Erganzung der vormundschaft-
Fir Lehrvertrage muss eine Moglich- gefasst. Ob dies letztlich zum lang- lichen Massnahmen speziell fur die
keit der Verbindlichkeit auch Uber fristigen Wohl des Jugendlichen ge- Bedurfnisse junger Erwachsener zu
das Mundigkeitsalter hinaus gefun- schieht, bleibt fraglich. prufen. Vor der Mindigkeit eingelei-
den werden. . Zustimmung. Es besteht die Gefahr, tete Plazierungen mussen bei Fort-
Bei Heimeinweisungen muss bereits dass sich aus momentaner Unlust bestand der Indikation auch nach
geregelt werden, was passiert, wenn erfolgende Ausbildungsabbriiche mit Eintritt der Mndigkeit unterbruchs-
das einzuweisende Kind mindig ihren negativen Folgen haufen wer- los weitergefuihrt werden kénnen.
wird. den. 9. Das jugendstrafrechtliche Sanktions-
Ebenso muss die Finanzierung bereits . Zustimmung. Die vormundschaftli- system erfahrt (vorderhand) keine
bei Heimeintritt Uber die allfallige chen Massnahmen fir Erwachsene Anderung. Bei bestehender Mass-
Mundigkeit des Kindes hinaus gere- sind im Gegensatz zu den zivilrecht- nahmebedurftigkeit kann grundsatz-
gelt werden. lichen Jugendschutzmassnahmen fir lich keine Strafe ausgefallt werden.
Die in den Thesen 6 bis 8 beschriebe- die spezifischen Bedurfnisse junger Die Gefahr, dass kunftig mehr
nen Gefahren sind denkbar, basieren Erwachsener weniger geeignet, da Jugendliche im Strafvollzug landen
aber auf einer eher kurzsichtigen weniger differenziert. werden, besteht somit nicht.
Sichtweise von Flrsorgebehorden. . Die Finanzierung der jugendstraf- 10. Die Gefahr des «Spardenkens» kann
Mit der zunehmenden Professionali- rechtlich angeordneten Massnah- nicht vollstandig ausgeschlossen wer-
sierung des Fursorgewesens in den men ist wie bisher zur Erflllung des den. Ein padagogisch Uberzeugen-
Gemeinden wird dies sicher nicht so 22. Altersjahrs (der kinderstrafrecht- des Angebot ist nach wie vor Grund-
krass ins Gewicht fallen. lich angeordneten bis zum 20. Al- bedingung fur jede Plazierung.
LEHRERFORTBILDUNG

LEBENSQUALITAT
IN DER ARBEIT

Fur das Jahr 1995 hat insieme, die Schweiz. Vereini-
gung der Elternvereine fur geistig Behinderte, das
Jahresthema «Lebensqualitat in der Arbeit» gewahlt.

Gesucht werden Institutionen, welche

— Texte und/oder Bilder/Zeichnungen von behinderten
Mitarbeitern zum Thema Arbeit fir eine Ausstellung
(wie an der Herbsttagung 1993)

— Beitrage in Form von Referaten/ Workshops tber aus-
sergewohnliche/innovative Massnahmen zur Gestal-
tung des Arbeitsangebotes

fir die Bieler Tagung am 14. Oktober 1995 liefern
konnen.

Interessenten sind gebeten, sich beim SVWB-Sekretariat
oder bei insieme (Frau Claudia Babst) baldmoglichst zu melden.

ZUM THEMA BEHINDERUNG

Die VEBO und die Lehrerfortbildung des Kantons Solo-
thurn organisieren vom 16. bis 20. Oktober 1995 eine
Weiterbildungswoche.

Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an
einem Projekt, das Schulkinder in Kontakt mit dem
Thema Behinderung und mit behinderten Menschen
treten ldsst.

Wahrend des Kurses informieren sich die Teilnehmer
Uber die Lebenswirklichkeit von Menschen mit einer
Behinderung und teilen mit ihnen ein Stick Alltag.

Weitere Auskunft erteilt die Kursleiterin, Veronika Hauser,

Telefon 01/312 00 63.

Anmeldungen bitte umgehend bei der Kantonalen Lehrerfortbildung,
Barfissergasse 28, 4500 Solothurn, Telefon 065/2129 66.




	Stellungnahmen : Mündigkeitsalter 18 : Chance oder Bedrohung? Teil 1

